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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Torsten Herbst, Frank Sitta,  
Oliver Luksic, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/10003 – 

Dauer von Planungs- und Genehmigungszeiträumen bei Brückenbauwerken 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Verkehrsinfrastruktur ist nach Ansicht der Fragesteller das Rückgrat unse-
rer Volkswirtschaft. Eine moderne und gut ausgebaute Infrastruktur ist die Vo-
raussetzung für funktionierende Wertschöpfungs- und Logistikketten und in der 
Folge auch für den Wohlstand in Deutschland. Über viele Jahre ist nach Ansicht 
der Fragesteller zu wenig in die Verkehrsinfrastruktur investiert worden. Das 
rächt sich jetzt und macht sich bemerkbar durch gesperrte Autobahnbrücken, 
zunehmende Langsamfahrstellen auf den Schienenwegen und marode Schleu-
sen und Wehre an den Wasserstraßen. Damit die Verkehrswege zügig saniert 
werden können, müssen aus Sicht der Fragesteller auch die Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt werden. Der Deutsche Bundestag hat hierzu 
Ende 2018 das Planungsbeschleunigungsgesetz verabschiedet, welches in ein-
zelnen Punkten einen beschleunigenden Charakter haben wird, aber nach Auf-
fassung der Fragesteller den großen Wurf weiterhin vermissen lässt. Als Vo-
raussetzung für eine echte Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs-
verfahren muss man wissen, welche Phase im Planungsverlauf mit die meiste 
Zeit in Anspruch nimmt, um dort auch gezielt ansetzen zu können. Insbesondere 
bei Brückenbauwerken als Nadelöhr der Verkehrswege ist dieses von besonde-
rer Bedeutung. 

1. Für welche Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Brückenbauwerken 
an Bundesfernstraßen ist seit dem 1. Januar 2010 eine Plangenehmigung im 
Rahmen von Plangenehmigungen von Teilprojekten oder als Plangenehmi-
gung des Gesamtprojekts erteilt worden (bitte Maßnahmen nach (1) Land, 
(2) Straße, (3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Bauweise, 
(6) Längenklasse nach Bundesanstalt für Straßenwesen – BASt –, (7) Sanie-
rung bzw. (Ersatz-)Neubau, (8) Gesamtkosten Bund geplant, (9) Gesamtkos-
ten Bund aktuell aufschlüsseln)? 
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2. Für welche Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Brückenbauwerken 
an Bundesfernstraßen ist seit dem 1. Januar 2010 ein Planfeststellungsbe-
schluss im Rahmen des Ergehens eines Planfeststellungsbeschlusses für ein 
Teilprojekt oder für das Gesamtprojekt ergangen (bitte Maßnahmen nach 
(1) Land, (2) Straße, (3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) 
Bauweise, (6) Längenklasse nach BASt, (7) Sanierung bzw. (Ersatz-)Neu-
bau, (8) Gesamtkosten Bund geplant, (9) Gesamtkosten Bund aktuell auf-
schlüsseln)? 

3. Für welche Brückenneubauten im Rahmen von Bundesfernstraßen-Ausbau-
vorhaben ist seit dem 1. Januar 2010 eine Plangenehmigung im Rahmen von 
Plangenehmigungen von Teilprojekten oder als Plangenehmigung des Ge-
samtprojekts erteilt worden (bitte Maßnahmen nach (1) Land, (2) Straße, 
(3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Bauweise, (6) Längen-
klasse nach BASt, (7) Sanierung bzw. (Ersatz-)Neubau, (8) Gesamtkosten 
Bund geplant, (9) Gesamtkosten Bund aktuell aufschlüsseln)? 

4. Für welche Brückenneubauten im Rahmen von Bundesfernstraßen-Ausbau-
vorhaben ist seit dem 1. Januar 2010 ein Planfeststellungsbeschluss im Rah-
men des Ergehens eines Planfeststellungsbeschlusses für ein Teilprojekt o-
der für das Gesamtprojekt ergangen (bitte Maßnahmen nach (1) Land, (2) 
Straße, (3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Bauweise, (6) 
Längenklasse nach BASt, (7) Sanierung bzw. (Ersatz-)Neubau, (8) Gesamt-
kosten Bund geplant, (9) Gesamtkosten Bund aktuell aufschlüsseln)? 

5. Wann wurden bei den in der Antwort zu Frage 1 aufgeführten Erhaltungs- 
und Sanierungsmaßnahmen mit Plangenehmigung die wesentlichen Mei- 
lensteine auf den Weg zur Realisierung gebracht (bitte Meilensteine nach 
(1) Land, (2) Straße, (3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Auf-
nahme des zugehörigen Vorhabens in das Fernstraßenausbaugesetz (nur bei 
Bedarfs-Planvorhaben), (6) Einreichung der Unterlagen bei der Genehmi-
gungsbehörde, (7) Erteilung des Sicht- oder Genehmigungsvermerks durch 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur – BMVI –, 
(8) Einleitung des Anhörungsverfahrens bzw. Einreichung der Planunter- 
lagen bei der Anhörungsbehörde), (9) Erteilung der Plangenehmigung, 
(10) Bestandskraft der Plangenehmigung bzw. Vorliegen unanfechtbaren 
Baurechts, (11) Beginn des Vergabeverfahrens, (12) Abschluss des Verga-
beverfahrens, (13) Baubeginn, (14) Inbetriebnahme aufschlüsseln)? 

6. Wann wurden bei den in der Antwort zu Frage 3 aufgeführten Brückenneu-
bauten mit Plangenehmigung die wesentlichen Meilensteine auf den Weg 
zur Realisierung gebracht (bitte Meilensteine nach (1) Land, (2) Straße, (3) 
Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Aufnahme des zugehörigen 
Vorhabens in das Fernstraßenausbaugesetz – nur bei Bedarfs-Planvorha-
ben –, (6) Einreichung der Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde, (7) 
Erteilung des Sicht- oder Genehmigungsvermerks durch das BMVI, (8) Ein-
leitung des Anhörungsverfahren bzw. Einreichung der Planunterlagen bei 
der Anhörungsbehörde), (9) Erteilung der Plangenehmigung, (10) Bestands-
kraft der Plangenehmigung bzw. Vorliegen unanfechtbaren Baurechts, (11) 
Beginn des Vergabeverfahrens, (12) Abschluss des Vergabeverfahrens, (13) 
Baubeginn, (14) Inbetriebnahme aufschlüsseln)? 
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7. Wann wurden bei den in der Antwort zu Frage 2 aufgeführten Erhaltungs- 
und Sanierungsmaßnahmen mit Planfeststellung die wesentlichen Meilen-
steine auf den Weg zur Realisierung gebracht (bitte Meilensteine nach 
(1) Land, (2) Straße, (3) Projektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Auf-
nahme des zugehörigen Vorhabens in das Fernstraßenausbaugesetz – nur bei 
Bedarfs-Planvorhaben –, (6) Einreichung der Unterlagen bei der Genehmi-
gungsbehörde, (7) Erteilung des Sicht- oder Genehmigungsvermerks durch 
das BMVI, (8) Einleitung des Anhörungsverfahrens bzw. Einreichung der 
Planunterlagen bei der Anhörungsbehörde), (9) Planfeststellungsbeschluss, 
(10) Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses bzw. Vorliegen unan-
fechtbaren Baurechts, (11) Beginn des Vergabeverfahrens, (12) Abschluss 
des Vergabeverfahrens, (13) Baubeginn, (14) Inbetriebnahme aufschlüs-
seln)? 

8. Wann wurden bei den in der Antwort zu Frage 4 aufgeführten Brückenneu-
bauten mit Planfeststellung die wesentlichen Meilensteine auf den Weg zur 
Realisierung gebracht (bitte Meilensteine nach (1) Land, (2) Straße, (3) Pro-
jektbezeichnung, (4) Bauwerksnummer, (5) Aufnahme des zugehörigen 
Vorhabens in das Fernstraßenausbaugesetz – nur bei Bedarfs-Planvorha-
ben –, (6) Einreichung der Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde, (7) 
Erteilung des Sicht- oder Genehmigungsvermerks durch das BMVI, (8) Ein-
leitung des Anhörungsverfahrens bzw. Einreichung der Planunterlagen bei 
der Anhörungsbehörde), (9) Planfeststellungsbeschluss, (10) Bestandskraft 
des Planfeststellungsbeschlusses bzw. Vorliegen unanfechtbaren Baurechts, 
(11) Beginn des Vergabeverfahrens, (12) Abschluss des Vergabeverfahrens, 
(13) Baubeginn, (14) Inbetriebnahme aufschlüsseln)? 

Die Fragen 1 bis 8 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.  

Die Bundesfernstraßen werden von den Ländern im Auftrage des Bundes geplant, 
gebaut und betrieben. Zum Planungsprozess gehört hierbei auch die Herstellung 
des Baurechts. Das BMVI führt hierzu keine entsprechenden Verfahrensstatisti-
ken, weil die Verantwortlichkeit und die Wahrnehmungskompetenz ausschließ-
lich bei den Ländern liegt. Darüber hinaus ließen entsprechende Verfahrensdaten 
keine allgemein gültigen Schlussfolgerungen zu, da die Randbedingungen jedes 
Projekts ausgesprochen individuell sind. Es müssten für eine umfängliche Beant-
wortung der gestellten Fragen umfassende Länderabfragen erfolgen, die aufgrund 
der gesetzten Antwortfristen nicht zeitgerecht leistbar ist. 

Mit dem kürzlich in Kraft getretenen Planungsbeschleunigungsgesetz werden die 
Genehmigungsverfahren effizienter gestaltet, die Transparenz verbessert sowie 
Gerichtsverfahren zügiger abgeschlossen. Speziell mit Blick auf Brückenbau-
maßnahmen wurde die Möglichkeit geschaffen, das Baurecht auch dann durch 
den Erlass einer Plangenehmigung zu erwirken, wenn für die Baumaßnahme eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Bislang war hierfür zwangs-
läufig ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Das Planungsbeschleuni-
gungsgesetz trat im Dezember letzten Jahres in Kraft. Grundlegende Rück-
schlüsse hinsichtlich der Auswirkungen auf Planungszeiten lassen sich bisher 
noch nicht ableiten.
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